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Querschnitt A-A (Bestandsmaße aus Plan von Herrn Knechtel, Stand 09.09.2022)
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Legende

Gelbmarkierung in Folie, Typ II, b = 0,15 m, Strich Lücke 6/12

Gelbmarkierung in Folie, Typ II, b = 0,15 m, durchgezogen

TSE T3 / W2

Mittelstreifenüberfahrt

a Querabsperrung: durch Leitbaken Abstand 5 m Verziehungsmaß 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake, Einengung auf Breite des Behelfsfahrstreifens

Längsabsperrung: durch Leitbaken Abstand 18 m

c Verschwenkung: durch Leitbaken Abstand 9 m Verschwenkungsmaß 1:20 Warnleuchte
auf jeder Leitbake

d Verschwenkung: 1:20 links

e Weil der Abstand zwischen dem Ende der Verschwenkung am Beginn
der Arbeitsstelle und dem Beginn der Verschwenkung am Ende der
Arbeitsstelle weniger als 400 m beträgt: Fahrstreifenbegrenzung statt Leitlinie

TSE H1 / W4

Legende

Gelbmarkierung in Folie, Typ II, b = 0,15 m, S/L 6/12

Gelbmarkierung in Folie, Typ II, b = 0,15 m, durchgehend

TSE (T3/W2)

Mittelstreifen/ Provisorien im Bau

Querabsperrung: durch Leitbaken Abstand 5 m Verziehungsmaß 1:20
Warnleuchte auf jeder Leitbake, Einengung auf Breite des Behelfsfahrstreifens

Längsabsperrung: durch Leitbaken Abstand 18 m

Verschwenkung: durch Leitbaken Abstand 9 m Verschwenkungsmaß 1:20 Warnleuchte
auf jeder Leitbake

Verschwenkung: 1:20 links

Weil der Abstand zwischen dem Ende der Verschwenkung am Beginn
der Arbeitsstelle und dem Beginn der Verschwenkung am Ende der
Arbeitsstelle weniger als 400 m beträgt: Fahrstreifenbegrenzung statt Leitlinie

TSE (H1/W4)
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